
 

 

Satzung 

der 

LS INVEST AG 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firmierung „LS INVEST AG". 

(2) Sie hat ihren Sitz in Duisburg. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten 

von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und 

Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und 

das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem 

Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von 

Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die 

sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder 

der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, 

den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die weltweite Errichtung von 

Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen 

sowie die Beteiligung an solchen weltweit. 

§ 3 Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich nichts anderes 

vorgeschrieben ist, ausschließlich im Bundesanzeiger. 

II. Grundkapital und Aktien 

§ 4 Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 128.700.000,00 (i. W.: 

einhundertundachtundzwanzig Millionen siebenhunderttausend Euro) und ist 

eingeteilt in 49.500.000 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Trifft im Fall 
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einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die 

neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf den 

Inhaber. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden über mehrere Aktien auszustellen 

(Sammelurkunden). Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Form und 

Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine fest. 

(3) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit 

nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der 

die Aktie zugelassen ist. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17. Juli 2024 um bis zu Euro 64.350.000,-- durch 

Ausgabe von bis zu 24.750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Von der Ermächtigung kann vollständig oder ein- 

oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 

64.350.000,-- Gebrauch gemacht werden. Die Ausgabe neuer Aktien kann gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind, sofern das Bezugsrecht nicht 

nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausgeschlossen wird, den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des 

§ 186 Abs. 5 AktG, bei dem die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien in folgenden Fällen 

auszuschließen: 

- Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 

neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehender 

Anteilsbesitze, oder von anderen einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich 

Immobilien oder Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder nachgeordnet mit 

ihr verbundene Unternehmen im Sinne von § 18 AktG, 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 

am Grundkapital 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 

durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG unterschreitet; für die Berechnung der 10 %-Grenze maßgeblich ist 

entweder das zum 18. Juli 2019, das zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung 

im Handelsregister oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

vorhandene Grundkapital, je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der 

Grundkapitalbetrag am geringsten ist; das auf 10 % des Grundkapitals beschränkte 

Volumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien 

entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die nach dem 18. Juli 2019 unter 

Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, 

- zum Ausschluss von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 

ergeben, 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 

und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 

Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 

nachgeordnet mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von § 18 AktG 

ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte 

bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände, 

- zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft oder nachgeordnet mit ihr 

verbundenen Unternehmen im Sinne von § 18 AktG (Belegschaftsaktien) sowie an 

Mitglieder der Geschäftsleitung nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen im 

Sinne von § 18 AktG, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital 5 % 

des Grundkapitals nicht überschreitet; für die Berechnung der 5 %-Grenze 

maßgeblich ist entweder das zum 18. Juli 2019, das zum Zeitpunkt der Eintragung 

der Ermächtigung im Handelsregister oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien vorhandene Grundkapital, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der 

Grundkapitalbetrag am geringsten ist.  

- zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende ("Scrip Dividend"), bei der den 

Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als 

Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 

festzulegen. 
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III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

§ 5 Organe 

Organe der Gesellschaft sind 

(a) der Vorstand 

(b) der Aufsichtsrat 

(c) die Hauptversammlung 

Der Vorstand 

§ 6 Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Bestellung 

von stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes ist zulässig. Diese haben in Bezug auf 

die Vertretung der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen 

Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder 

und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge 

sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die 

Ernennung eines Mitgliedes des Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden, zu seinem 

Sprecher sowie weiterer Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden. 

§ 7 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung die 

des stellvertretenden Vorsitzenden, den Ausschlag. Sind kein Vorsitzender des 

Vorstandes und kein stellvertretender Vorsitzender bestellt, gibt bei Stimmengleichheit 

die Stimme des dienstältesten Mitgliedes des Vorstands den Ausschlag. Besteht der 

Vorstand aus zwei Mitgliedern, so ist ein einstimmiger Beschluss erforderlich.  

§ 8 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird vertreten 

(a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur 

Alleinvertretung erteilt hat. 

(b) durch zwei Vorstandsmitglieder, oder 
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(c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 

§ 9 Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse des Vorstands 

Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die 

die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis 

festgesetzt hat oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG 

ergeben. Alle oder einzelne Mitglieder des Vorstandes können durch Beschluss des 

Aufsichtsrates von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit werden. 

Der Aufsichtsrat 

§ 10 Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 (drei) Mitgliedern, die sämtlich von der 

Hauptversammlung zu wählen sind.“ 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne oder alle der von ihr zu 

wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die 

Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, 

die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 

beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Wiederwahl ist statthaft. 

(3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der 

Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender 

Aufsichtsratsmitglieder treten. 

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein 

Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit Beendigung 

der nächsten Hauptversammlung, in der eine Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit 

Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. 

(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche 

Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier (4) Wochen niederlegen. Aus wichtigem 

Grund kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

§ 11 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 

oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. 

(2) Der Aufsichtsrat hat zu beschließen, dass bestimmte Geschäfte oder bestimmte Arten 

von Geschäften der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. 
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(3) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des 

Vorstandes zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften sowie die 

Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. 

(4) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu 

berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht verlangen über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei 

diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein 

können. 

(5) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur 

die Fassung betreffen, zu beschließen. 

§ 12 Willenserklärung des Aufsichtsrates 

(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse werden namens des 

Aufsichtsrates durch den Vorsitzenden abgegeben. 

(2) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber 

Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende. 

§ 13 Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in welcher der Aufsichtsrat neu gewählt worden 

ist, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht 

bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Die Wahl des Vorsitzenden leitet das an Lebensjahren älteste 

Aufsichtsratsmitglied. 

(2) Scheiden der Vorsitzende und/oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des/der 

Ausgeschiedenen vorzunehmen. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ist der Vorsitzende an der Ausübung seines Amtes verhindert, so tritt für die Dauer der 

Verhinderung sein Stellvertreter an die Stelle des Vorsitzenden. Sind sowohl der 

Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter an der Ausübung ihres Amtes verhindert, so 

hat dieses Amt für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste 

Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 

§ 14 Geschäftsordnung und Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und  

ihnen - soweit gesetzlich zulässig - auch Entscheidungsbefugnisse übertragen. 
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(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können zu ihren Sitzungen 

Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

(4) Der Aufsichtsrat bestellt jeweils den Vorsitzenden eines Ausschusses. 

§ 15 Einberufung 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von 14 

Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag der Absendung 

der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann 

der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, per Fax oder per E-Mail 

einberufen. 

(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. 

§ 16 Beschlussfassung 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates kann eine einberufene Sitzung vertagen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt 

bekanntgegebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder 

an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, 

wenn es sich der Stimme enthält. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die 

Stimme des Stellvertreters den Ausschlag. Die Beschlussfassung über einen 

Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur 

zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrates der Beschlussfassung 

widerspricht und mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind. Abwesenden Mitgliedern 

ist in einem solchen Fall innerhalb einer angemessenen, vom Vorsitzenden bestimmten 

Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss 

wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb dieser Frist widerspricht. 

(3) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Der Vorsitzende bestimmt die 

Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden sowie die Art, 

Form und Reihenfolge der Abstimmung. 

(4) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein 

anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen oder telefonisch an der Sitzung 

teilnehmen. 

(5) Eine Beschlussfassung durch schriftliche, telefonische Stimmabgabe, durch 

Stimmabgabe per Fax oder durch Stimmabgabe in einer Telefon- oder Videokonferenz 

ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrates anordnet. Ein Recht zum 
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Widerspruch gegen eine solche Anordnung besteht nicht. 

(6) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats 

nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 

§ 17 Niederschrift 

(1) Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder vom Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist. 

(2) Dies gilt auch für Aufsichtsratsbeschlüsse, die nach § 16 Absatz 5 zustande gekommen 

sind. 

§ 18 Vergütungen des Aufsichtsrates 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz der ihm bei der Ausübung 

seiner Mandatstätigkeit entstehenden Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 12.000,00. 

(2) Der Vorsitzende erhält anstelle der Vergütung nach Abs. 1 eine feste Vergütung in Höhe 

von EUR 20.000,00. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für jede Teilnahme an Sitzungen eines in der 

Gesellschaft gebildeten Ausschusses, dessen Mitglied es ist, ein Sitzungsgeld in Höhe 

von jeweils EUR 500,00. 

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 

Zwölftel der ihnen für die Mitgliedschaft zustehenden Vergütung nach Abs. 1 und Abs. 

2. 

(5) Zu dem Auslagenersatz und den Vergütungen gemäß Abs. 1 bis 4 werden etwaig 

anfallende Umsatzsteuern (Mehrwertsteuern) erstattet. Daneben können die Mitglieder 

des Aufsichtsrates in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener 

Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für 

Organmitglieder und bestimmte Führungskräfte einbezogen werden, soweit eine solche 

besteht. Die Versicherungsprämie hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

(6) Die Vergütung ist nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen.  

§ 19 Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlungen der Gesellschaft finden am Gesellschaftssitz, einem 

deutschen Börsenplatz oder in einer deutschen Großstadt mit mehr als 250.000 

Einwohnern statt. 
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(2) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand einberufen, sofern und soweit nicht nach 

Gesetz oder Satzung auch andere Personen hierzu befugt sind. 

(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres abgehalten.  

(4) Die Einberufung zur Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen Angaben derart, dass die Einberufung 

mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung verlängert um die Tage 

der Anmeldefrist nach  § 20 Abs. 2 bekannt zu machen ist; dabei sind der Tag der 

Einberufung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, für bis zum Ablauf des 21.06.2028 stattfindende 

Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung nach 

Maßgabe der gesetzlichen Regelungen abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 

§ 20 Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihren 

Anteilsbesitz nachweisen. 

Die Anmeldung in deutscher, spanischer oder englischer Sprache und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs (6) Tage vor der Versammlung zugehen; dabei sind der Tag 

des Zuganges und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. In der 

Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 

(2) Für den Nachweis des Anteilsbesitzes nach Abs. 1 ist ein Nachweis des 

Letztintermediärs (z.B. ein Kreditinstitut oder eine Depotbank) nach § 67 c Abs. 3 AktG 

ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, der in deutscher, spanischer oder 

englischer Sprache zu erfolgen hat, muss sich auf den Geschäftsschluss des 

zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des 

Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis 

nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft die Berechtigung des 

Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

zurückweisen. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 
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Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Online-Teilnahme zu treffen. Eine 

etwaige Nutzung dieses Verfahrens und der dazu getroffenen Bestimmungen werden 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 21 Stimmrecht 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung der Hauptversammlung kann 

eine Erleichterung hiervon bestimmt werden. Diese Erleichterung kann auf die Vollmacht 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter beschränkt werden. § 135 

AktG bleibt unberührt. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 

abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand muss diese Ermächtigung für jede 

einzuberufende Hauptversammlung jeweils neu ausüben. Der Vorstand ist auch 

ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Briefwahl zu treffen. 

Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und der dazu getroffenen Bestimmungen 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 22 Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates berufen. 

Im Falle seiner Verhinderung wird die Hauptversammlung von dem stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates geleitet. Ist auch dieser verhindert, so bestimmen der 

verhinderte Vorsitzende oder der verhinderte stellvertretende Vorsitzende ein anders 

Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Haben beide keinen Vertreter 

bestimmt, so leitet die Hauptversammlung ein von den anwesenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrates gewähltes Aufsichtsratsmitglied. Ist keine der vorbezeichneten Personen 

erschienen oder zur Leitung der Hauptversammlung bereit, so eröffnet der Aktionär oder 

Aktionärsvertreter, der die meisten Stimmen vertritt, die Versammlung und lässt von 

dieser einen Vorsitzenden wählen. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. 

Das Ergebnis der Abstimmung kann durch Subtraktionsverfahren durch Abzug der Ja- 

oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten 

insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 

angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres gesamten Verlaufs einen zeitlich 
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angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 

Tagesordnungspunkte oder für einzelne Rede- oder Fragebeiträge festzusetzen. Der 

Versammlungsleiter kann insbesondere auch die Rede- und Fragezeit, die einem 

Aktionär während der Versammlung insgesamt zusteht, auf 45 Minuten beschränken; 

das Recht des Versammlungsleiters, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre darüber 

hinaus nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze 

einzuschränken, bleibt unberührt. 

§ 23 Beschlussfassung der Hauptversammlung 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den Fällen, in 

denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

erfordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben 

ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 

§ 24 Übertragung der Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand kann die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung zulassen. Die Übertragung kann in einer Weise erfolgen, dass die 

Öffentlichkeit zu der Übertragung unbeschränkt Zugang hat. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen persönlich an der 

Hauptversammlung teilnehmen. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats mit Ausnahme des 

Aufsichtsratsmitglieds, das die Hauptversammlung leitet, ist in Abstimmung mit dem 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der 

Bild- und Tonübertragung gestattet, wenn ihm aufgrund rechtlicher Einschränkungen, 

seines Aufenthalts im Ausland oder seines notwendigen Aufenthalts an einem anderen 

Ort im Inland die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit 

erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung) abgehalten wird. 

IV. Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinnes 

§ 25 Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinnes 

(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie von dem 

Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden 

Beträge und eines etwaigen Verlustvortrages verbleibt, bis zu 100 % in die 

Gewinnrücklagen einstellen, bis die Hälfte des Grundkapitals erreicht ist. 

(2) Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 

abweichend von § 60 AktG bestimmt werden. 
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(3) Die Hauptversammlung kann an Stelle oder neben einer Barausschüttung eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 

 

Bescheinigung 

 

Die in der vorstehenden Satzung geänderten Bestimmungen stimmen mit den in meiner 

Urkunde UVZ-Nr. 74/2026 gefassten Beschlüssen über die Änderung der Satzung und die 

unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten 

vollständigen Wortlaut der Satzung überein. 

 

Königs Wusterhausen, den 19. Januar 2026 

 

 

Guest
Stempel


